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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Schleidenstraße 2-6

1 Anordnung
Das PK031 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Schleidenstraße 2-6

folgendes an:
Entfernen der Ladezone

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Abbau der Beschilderung VZ 286-10 + -20  + jeweils das ZZ1042 + 1053-34 StVO
- Entfernen des VZ-Trägers

3 Begründung

Die Ladezone ist noch Altbestand und ist nach heutiger Sicht nicht mehr erforderlich, da sich im dortigen Gebäu-
de keine Ladengeschäfte mehr befinden, welche diese benötigen würden.
Um diese Parkplätze wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ist die Ladezone abzubauen. 

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.

Anlage(n)
1 Verkehrszeichenplan
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